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Nr. 197.

Landespolizeiliche Anordnung,
betreffend Maßregeln zur Verhütung
der Verbreitung der Maul und Klauen-

ſeuche.
Mit Genehmigung des Herrn Miniſters

für Landwirthſchaft, Domänen und Forſten
ordne ich auf Grund des 8 1 der Bundes-
raths-Jnſtruktion vom 27. Juni 1895 (R.-G.
Bl. S. 357) gemäß 8 20 Abſ. 1 des Reichs
Viehſeuchengeſetzes vom Reichs1. Mai 1894

1880 S. 158geſetzblatt e zur Verhütung der Ver-
bre tung der Maul- und Klauenſeuche
Folgendes an:

s 1. Die künſtliche Uebertragung des An-
ſteckungsſtoffes der Maul und Klauenſeuche
auf Thiere, die ſich nicht in einem Seuchen-
gehöfte befinden, iſt verboten.

8 2. Ausnahmsweiſe darf die Genehmigung
zur künſtlichen Anſteckung ſolcher Thiere (8 1)
von dem Landrathe bezw. der Polizei-Ver-
waltung eines Stadtkreiſes ertheilt werden,
wenn nach dem ſchriftlichen Gutachten des
beamteten Thierarztes die Weiterverbreitung
der Seuche nach den örtlichen Verhältniſſen
ausgeſchloſſen erſcheint und deshalb eine
Schädigung der umliegenden Betriebe nicht
zu fürchten iſt.

s 3. Künſtlich angeſteckte Thiere ſind vom
Zeitpunkte der Anſteckung ab, ohne Rückſicht
darauf, ob Erſcheinungen der Seuche wahr-
nehmbar ſind oder nicht, den ſeuchekranken
Thieren gleich zu behandeln 59 ff der
Bundesraths-Jnſtruktion).

s 4. Wenn die künſtlich angeſteckten Thiere
nicht erkranken, ſo ſind die Gehöfts- oder
Stallſperre und die ſonſtigen Schutzmaßregeln
ſo lange aufrecht zu erhalten, bis die Un-
verdächtigkeit der Thiere durch den beamteten
Thierarzt feſtgeſtellt iſt und die zur Unter-
bringung benutzten Stallräume nach 8 67 der
Bundesraths-Jnſtruktion desinfizirt ſind.

8 5. Zuwiderhandlungen gegen die vor-
ſtehenden Beſtimmungen unterliegen, ſofern

23. Juni 1880vom 1. Mai 16094.
s 6. Dieſe Anordnung tritt mit dem Tage

ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Merſeburg, den 27. Juli 1901.

Der Königliche Regierungs- Präſident.
J. V.: Alter.

StadtverordnetenSitzung.
Montag, den 26. Auguſt 1901,

Abends 6 Uhr
Tagesordnung:

1. Entlaſtung der Rechnung der Schüler-
werkſtatt 1900.

2. Genehmigung einer Etatsüberſchreitung.
3. Genehmigung von Tagegeldern pp.
4. Verſicherungspflicht von Frau Meiling.
5. Gasrohrerweit rung.

Geheime Sitzung: Perſonalien.
Merſeburg den 21. Auguſt 1901.

Der Vorſteher der Stadtverordneten.
Witte. (2153

Zu den chineſiſchen Wirren.
Peking, 21. Aug. Jn der Umgegend

der Hauptſtadt iſt vor ungefähr 14 Tagen
ein Fremder von Räubern überfallen und
ermordet worden. Wie ſich herausſtellte,
handelt es ſich um den Lloyd Steward Fritz
Lahr aus Wendelsheim in Rheinheſſen, der
im Auguſt 1900 hierher gekommen iſt.
Wegen der Verfolgung und Beſtrafung der
Mörder ſind die erforderlichen Schritte ſofort
veranlaßt worden.

Berlin, 21. Aug. Laut kaiſerlicher
Anordnung iſt den Theilnehmern der China-
expedition bei ihrer Penſionirung 1 Jahr
Dienſtzeit anzurechnen, wenn ſie wenigſtens
einen Monat Theilnehmer geweſen, 2 Jahre
ſind anzurechnen, wenn ſie mindeſtens 9

und
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und Umgegend 10 Pfg. Für periodiſche

amen außerhalb des Jnſeratentheils

Beilagen nach Uebereinkunft.

141. Jahrgang
Monate als Theilnehmer außerhalb der
Reichsgrenzen und der heimiſchen Gewäſſer
zugebracht haben.

Politiſche Neberſicht.
Deutſches Reich.

Berlin, 21. Auguſt. (Hofnachrichten.)
Seine Majeſtät der Kaiſer und Jhre
Majeſtät die Kaiſerin mit Gefolge machten
geſtern, wie aus Wilhelmshöhe gemeldet
wird, zu Pferde einen Ausflug auf den Eſſig-
berg, wo auch das Abendeſſen eingenommen
wurde. Heute Vormittag unternahmen Beide
einen Ritt durch den Habichtswald. Später
hörte der Kaiſer den Vortrag des Chefs des
Civilkabinetts Dr. v. Lucanus, der heute hier
eingetroffen iſt.

Der Kultusminiſter hat den Königlichen
Provinzialkollegien und Regierungen eine
ganze Zahl von Verfügungen zugeſtellt, welche
ſich auf die Ausbildung und Prüfung der
Volksſchullehrer beziehen. Darunter be
finden ſich Lehrpläne für Präparandenanſtalten
und Lehrerſeminare, Aenderungen der Be-
ſtimmungen über die Aufnahme in die
Lehrerſeminare und die Seminarentlaſſungs-
prüfung, Prüfungsordnung für die zweite
Lehrerprüfung und die Ordnung der Prü-
fungen der Lehrer an Mittelſchulen und der
Rektoren. Die neue Prüfungsordnung für
die zweite Lehrerprüfung tritt am 1. Januar
1902 und die für Lehrer an Mittelſchulen
und Rektoren am 1. April 1902 in Kraft.
Was den in den Lehrerſeminaren zu er-
theilenden landwirthſchaftlichen Unterricht be-
trifft, ſo iſt beſtimmt, daß für die dritte und
zweite Klaſſe wöchentlich je eine Stunde an-
zuſetzen iſt, in denen im Sommer vor-
wiegend praktiſch, im Winter theoretiſch
landwirthſchaftlicher Unterricht ertheilt wird.
Die Zöglinge ſind mit der Be-
arbeitung und Pflege des Bodens, mit der
Anpflanzung der wichtigſten landwirthſchaft-

lichen Gewächſe, beſonders mit dem Anbau

des Gemüſes, ferner mit der Zucht und
Pflege der Obſtbäume, mit Blumenzucht

unter Beſchränkung auf die gebräuch-
lichſten Gartenblumen beziehungsweiſe
auch mit Seidenbau und Bienenzucht ſoweit
bekannt zu machen, daß ſie befähigt werden,
ſpäter namentlich bei Verwaltung von
Schulſtellen auf dem Lande auf den be-
zeichneten Gebieten in verſtändnißvoller
Weiſe praktiſch thätig zu ſein und an länd-
lichen Fortbildungsſchulen als Lehrer zu
wirken. Zu zweckmäßiger Anlegung eines
Schulgartens iſt Anleitung zu geben. Der
Unterricht wird namentlich hinſichtlich der
Gegenſtände desſelben in den einzelnen
Provinzen je nach den praktiſchen Vedürf-
niſſen verſchieden zu geſtalten ſein. Die
nothwendige Ergänzung hat dieſer Unter-
richt in dem naturkundlichen Unterricht zu
finden.

Cokales.
Merſeburg, 22. Auguſt.

Militäriſches. Der Leutnant Graf
v. Hohenthal, a la suite des Huſ.Reg.
Nr. 12, iſt von dem Kommando zur Geſandt-
ſchaft im Haag enthoben und in das Regiment
wieder eingereiht. Die Fähnriche v. Schier-
holz, v. Wittern in demſelben Regiment
und Hermann im Füſ.-Reg. Nr. 36 ſind
zu Leutnants und der Unteroffizier Freiherr
v. Durant im Huſ.-Reg. Nr. 12 iſt zum
Fähnrich befördert. Der Oberarzt der Reſerve
Dr. Weinreich, iſt zum Stabsarzt d. Reſ.
ernannt worden.

Eine Serie neuer Anſichts- Poſtkarten
von Merſeburg hat die Firma M. C. Schultze
hierſelbſt herſtellen laſſen. Dieſelben ſind
ebenſo geſchmackvoll als ſauber ausgeführt,
und können wir im Bedarfsfalle die An-
ſchaffung dieſer Karten beſtens empfehlen.

Die weiße Velke.
Kriminalroman von J. Kaulbach.

(56. Fortſetzung.)
„Eine Pauſe entſtand. Jch mußte nach dem,

was ich vernommen hatte, meine Gedanken
ſammeln, denn ich hatte noch Manches zu er-
fahren.

„Und darf ich fragen, Frau Baronin,
woher Sie dieſes befremdliche Geheimniß
erfuhren, da Sie doch jede Verbindung
mit Jhrer Enkelin gelöſt hatten begann ich
wieder.

„Sie ſpielte nervös mit ihren ſchlanken
Fingern. Die Sache ſchien ſie trotz der zur
Schau getragenen Kälte dennoch aufzu-
regen.

„Woher ich es wußte? wiederholte ſie,
während es um ihre Lippen eigenthümlich
zuckte; ich erfuhr, daß Maria unter ihrem
neuen Namen hier in Leipzig gaſtierte.
Natürlich Sie können ſich vorſtellen, daß
ich trotz der Entfremdung, die uns trennte,
ein gewiſſes Jntereſſe für meine aus der Art
geſchlagene Enkelin hegte.

„Hier konnte ich mich eines Spottlächelns
nicht erwehren,“ ſchaltete der Detektiv ein;
„ſoviel Theilnahme bei ſoviel Herzloſigkeit!
hätte ich faſt laut geſagt; doch ich ſchwieg.

„Jch ging alſo eines Abends ins Theater,
um ſie zu ſehen, berichtete die Alte, indem ſie
eine wehmüthige Weichheit heuchelte; ſie
ſpielte die Ophelia; ſchön war ſie, ſelten ſchön
und rührend anzuſehen. Es war ein Jammer,
daß ich dieſes Kind verleugnen mußte!

T n fo wo m er Deraber hätte ich Nichts über ſie erfahren, wenn
Sophie, meine alte Dienerin, nicht geweſen
wäre. Sie hatte ſchon Marias Mutter ge-
pflegt, und als damals der Bruch zwiſchen
meinem Kinde und mir geſchah, gerieth die
Alte in Verzweifluug, denn ſie liebte meine
Tochter ſchwärmeriſch. Es wunderte mich
deshalb auch gar nicht, daß ſie eines Tages
meine Enkelin heimlich aufgeſucht hatte,
vielleicht aus Neugier, was wohl von Perſonen
ihres Standes am erſten anzunehmen iſt.
Jn heller Aufregung kam ſie nach Haus zu-
rück, beichtete mir, wo ſie geweſen war und
erzählte mir, daß ſie eine heftige Unterredung
zwiſchen meiner Enkelin und einem Manne
belauſcht habe, der ihr Gatte ſein mußte.“

„Wie war das möglich?“ fragte ich un-
gläubig.

„Sie fand die Entreethür der Wohnung
Marias weit geöffnet; die erregten Stimmen,
die aus irgend einem Zimmer laut an ihr
Ohr drangen, veranlaßten ſie, eine Weile
im Flur ſtehen zu bleiben. Es kann Sie
doch nicht verwundern, daß Sophie haorchte,
horchte mit angeſpannter Anſtrengung, damit
kein wichtiges Wort ihr entging. Und aus
dem Gewirr dieſes anſcheinend heftigen Streites
hörte ſie den ſchwerwiegenden Befehl, den der
Mann ausrief: Unſere Heieath muß noch ge-
heim bleiben, hörſt Du? Es muß ſein,
das mein letztes Wort. Jn demſelben Augen-
blicke önffete ſich die Thür, und Maria trat
heraus. Doch ſobald ſie Sophie bemerkte,

Jn l winkte ſie mit entſetztem Ausdruck dem Manne

im Zimmer zu, daß er zurückbleiben möge.
Sophie aber war tief gekränkt, daß Maria
ſie kurz und herriſch abfertigte, ſo daß
ihr die Luſt zu einem zweiten Beſuche ver-
gangen war.

„Das war alles, was ich von der alten
Poſchinger über die Schauſpielerin erfahren
konnte, aber es war auch eine Enthüllung
von größter Bedeutung. Jch verabſchiedete
mich von ihr und war froh, als ich draußen
die friſche Herbſtluft wieder athmete; da oben
war mir's allmählich immer enger und
ſchwüler ums Herz geworden.

„Und nun werde ich Jhnen den ſchriftlichen
Beweis zeigen für die Thatſache, daß die
Schauſpielerin in Wahrheit verheirathet ge-
weſen iſt. Jch habe hier geſtern gleich mit
dem Gericht noch einmal alle Papiere der
Verſtorbenen durchſucht. Anfangs blieb alles
ohne Erfolg. Endlich kam ich auf den Ein-
fall, noch einmal ihre kleine Bibliothek zu
durchblättern. Jch wußte, daß man bei der
erſten Durchſicht ein paar, allerdings un-
wichtige Papiere zwiſchen den Seiten der
Bücher gefunden hatte. Richtig! Aus einem
Goethebande fiel mir ein Brief in die Hände,
der alles beſtätigte. Hier iſt die Abſchrift
der Brief mußte auf dem Gerichte bleiben.“

Er reichte dem Staatsanwalt ein
Blatt Papier, und dieſer las die folgenden
Zeilen:

„Den 2. März 1892.
„Als einen Beweis meiner Liebe zu Dir

kannſt Du es betrachten, daß ich entſchloſſen

bin, mich auf Helgoland mit Dir trauen zu
laſſen beſtimme alſo

Hier war der Satz zu Ende.
„Der Zettel war an dieſer Stelle durchge-

riſſen,“ ergänzte der Detektiv; „dieſe Worte
enthüllen mir jedoch ſchon genug

„Aber wir können unmöglich daraus er-
ſehen, ob die Trauung wirklich vollzogeu iſt,“
meinte Seydel.

„Das nicht; doch damit wir darüber Ge-
wißheit erlangen, habe ich nach Helgoland
telegraphiert, ob die Schauſpielerin Maria
Normann-Goladtka im März 1892 dort ge-
traut worden, und wie der Name des be-
treffenden Gatten geweſen iſt; bis jetzt iſt die
Antwort noch nicht eingetroffen, ich erwarte
ſie täglich. Solange müſſen wir Geduld
haben; ich muß geſtehen, die Sache ſpannt
mich aufs höchſte. Wenn wirklich dieſe Heirath
ſtattgefunden hat, dann ſtehen wir vor
einem neuen Geheimniß

„Wie meinen Sie das?“ fragte Seydel.
„Jch meine, dann könnte man ſich wieder

den Kopf zerbrechen, wo der Gatte geblieben
iſt, und weshalb dieſe Heirath ſo geheim ge-
halten wurde; dahinter muß doch auch irgend
eine dunkle Geſchichte ſtecken.“

„Jn der That,“ ſagte der Staatsanwalt
nach einer Weile, „dies iſt eine der verworrenſten
Geſchichten, die mir in meiner langjährigen
Praxis begegnet ſind.“

(Fortſetzung folgt.)
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Warnung vor der Auswanderung
nach Chile. Ein gewiſſer Colſon hat mit
der chileniſchen Regierung ein Abkommen
wegen Einführung von Koloniſten nach dem
ſüdlichen Chile abgeſchloſſen. Seinem Unter-
nehmen muß zuverläſſigen Nachrichten zufolge
mit dem größten Mißtrauen begegnet werden.
Gleiche Vorſicht iſt gegenüber einem in Paris
gedruckten Flugblatt geboten, durch das in
Deutſchland wohnende Ackerbau treibende Per-
ſonen zur Auswanderung nach Chile veranlaßt
werden ſollen. Vor unüberlegter Auswanderung
nach Chile wird gewarnt.

Erledigte Stellen für Militäranwärter im
Bezirke des 4. Armeekorps. 1. Oktober 1901:
Badeborn, Amts- und Gemeindevorſtand, Amts-
und Gemeindediener, auf Kündigung, 750 M. und
50 M. Kleidergeld jährlich. Sofort: Deſſau, Polizei-
verwaltung, Schutzmann, nicht unter 1,72 m groß,
auf Lebenszeit, während der Probezeit 1100 M.,
von der feſten Anſtellung an 1200 M. jährlich bei
freier Dienſtkleidung, das Gehalt ſteigt von der
feſten Anſtellung an von 3 zu 3 Jahren um je
100 M. bis zum Höchſtgehalte von 2000 M. Sofort:
Der Dienſtort wird bei der Einberufung beſtimmt,
Königl. Eiſenbahn- Direktion in Magdeburg, Statitons-
Nachtwächter, Bewerber darf das vierzigſte Lebens
jahr nicht überſchritten haben, nach beſtandener
Prüfung auf einmonatige Kündigung, zunächſt
700 M. diätariſche Jahresbeſoldung, bei der An-
ſtellung als etatsmäßiger Nachtwächter 700 M.
Jahresgehalt und der tarifmäßige Wohnungsgeld-
zuſchuß (jährlich 60 bis 240 M.) oder Dienſt-
wohnung, das Jahresgehalt der etatsmäßigen Nacht-
wächter ſteigt von 700 bis 1000 M. der Bewerbung
ſind beizufügen: ein beantworteter Fragebogen,
ein von einem Bahnarzt der Staats-Eiſenbahn-
Verwaltung oder von einem Staats-Medizinalbe-
amten ausgeſtelltes Zeugniß und die im Fragebogen
bezeichneten Ausweiſe; Vordrucke zum Fragebogen
und zum ärztlichen Zeugniß ſind vom Centralbureau
der Königl. Eiſenbahn- Direktion zu erbitten. 1.
Oktober 1901: Ermsleben, Amtsgericht, Kanzleige-
gehilfe, auf Kündigung, 5 bis 10 Pf. für jede ge-
lieferte Seite Schreibarbeit. Sofort: Heringen Amts-
gericht, Kanzleigehilfe auf Kündigung, 5 bis 10 Pf.
für jede gelieferte Seite Schreibarbeit. 1. Oktober
1901 Könnern, Magiſtrat, Nachtwächter auf drei-
monatige Kündigung, 196 M. und Nebeneinnahme
durch Verrichtung ſtädtiſcher Arbeiten.

Nachklang zum Kinderfeſt. Aus der Sitzung
der Strafkammer zu Halle vom 20. ds. Mts.
wird berichtet: Aus der Unterſuchungshaft vorge-
führt erſchien der 46 Jahre alte Schuhmacher Fried-
rich Ferdinand Pollack, aus Oſtpreußen gebürtig,
angeklagt wegen Diebſtahls im wiederholten Rück-
falle. Vorbeſtraft iſt er u. a. mit 1 Jahr 6 Monaten
Zuchthaus. Was der Angeklagte neuerdings verübt
hatte, war ein Stück ſog. „Leichenfledderei“. Am 2.
Juli d. J. hatte er ſich nach dem am 1. Juli in
Merſeburg ſtattgehabten Kinderfeſte mit dem Schuh-
macher Karl Haaſe bekannt gemacht, als dieſer in
einem Zelte auf dem Feſtplatze, wo er als Lohn-
kellner beſchäftigt geweſen, das Aufräumen beſorgte.

war ſo gutmüthig geweſen, den als armer
ollege aufgetretenen Pollack mit einigen Rollmöpſen

und mit einigen Glas Bier zu ſtärken, worauf
Pollack ſich Haaſes Schlaftrunkenheit zu nutze machte
und ſeinem Wohlthäter, während dieſer eingenickt
war, eine Taſchenuhr und ein Portemonnaie mit

Am Abend deſſelben
Tags traf aber der Beſtohlene den Dieb auf dem
Bahnhofe zu Merſeburg und veranlaßte ſeine Feſt-
nahme. Der Angeklagte verſuchte mit der Ausrede
durchzukommen, Haaſe habe bei der Arbeit ſeine
Uhr nebſt Portemonnaie auf einen Tiſch gelegt
und er Pollack habe beide Gegenſtände nur
an ſich genommen, um ſie Haaſe bei deſſen Erwachen
zurückzugeben. Der Angeklagte wurde verurtheilt
zu 2 Jahren Zuchthaus und 3 Jahren Ehrverluſt,
worauf er ſich zum Antritt der Strafe bereit erklärte.

Zum Prozeß Marten.
Merſeburg, 22. Aug.

Die Reviſion gegen das Urtheil des Ober-
Kriegsgerichts an das Reichs-Militärgericht
iſt nur durchzuführen, wenn das Letztere
entſcheidet, daß das angefochtene Urtheil auf
einer Geſetzes- Verletzung beruhe. Ob
dahin entſchieden werden wird, bleibt abzu-
warten.

Die öffentliche Meinung ſteht im weſent-
lichen auf dem Standpunkt des Kriegsgerichts,
welches zuerſt den Prozeß verhandelte, daß
nämlich Marten dringend verdächtig erſchiene,
aber nicht überführt worden ſei.

Jm „Leipz. Tagebl.“ finden wir einen
Artikel, welcher anſcheinend von juriſtiſcher
Seite herrührt. Derſelbe lautet im Auszuge:

„Jn den erſten Verhandlungen ſind weder
Marten noch Hickel der Schuld des Mordes
überführt worden, ſie wurden deshalb von
dieſer Anklage freigeſprochen. Jn der vorigen
Verhandlung ſaßen, wie jetzt, Militärs, rechts-
kundige Kriegsgerichtsräthe und Offiziere aus
der Front, zu Gericht; die Anklage wurde
zwar von einem anderen Staatsanwalt be-
gründet, ſie baute ſich aber auf denſelben
Beweiſen auf. Jn der Zwiſchenzeit ſollen
noch belaſtende Momente gefunden worden
ſein, die eine Reviſion rechtfertigten. Einige
neue Zeugen ſind auch aufgetreten, im
Weſentlichen hat es ſich aber bei dieſen Aus-
ſagen um Hickel gehandelt. Neu war die
Einſchränkung der Ausſage des Skopeck, der
von einem Erken nen der Perſonen, die
an der Bandenthüre ſtanden, diesmal Nichts
wußte, neu die Ausſage des Kriminal-
kommiſſars v. Baeckmann, der den Skopeck
ſeinen Mitkameraden gegenüber zu einer
eigenthümlichen Stellungnahme verpflichtete.

Neu war die Vereidigung des Skopeck, den
das frühere Gerſcht als unglaubwürdig be-
zeichnet hatte. Und dieſe beeidigte Ausſage
Skopeck's iſt diesmal ohne Zweifel ein aus-
ſchlaggebendes Moment geweſen. Was iſt
denn auch ſonſt bewieſen worden? Da der
Thäter nicht unter dem Civil, da er in keiner
anderen als der vierten Schwadron, da er
nicht unter den gemeinen Soldaten zu ſuchen
ſei, ſo müſſe es ein Unteroffizier ſein und
da kein anderer von Baeckmann entdeckt
wurde, ſo fällt die Schuld auf Marten.
Das iſt die Annahme, die den Staatsanwalt
beherrſcht hat, und in dieſe Annahme hat er
ſich verbiſſen und Alles zuſammen geſucht,
was für die Schuld Marten's ſprechen kann.
Es iſt jedoch nicht die Aufgabe des Staats-
anwalts, auch nicht bei einem Kriegsgericht,
eine beſtimmte Perſon der Verurtheilung
zuzuführen, ſondern den Schuldigen und
wenn man annehmen könnte, daß der
Staatsanwalt ſeiner Sache nicht ganz gewiß
geweſen ſei, ſo würde für dieſes Schwanken
ſein Antrag auf Todtſchlag und nicht auf
Mord ſprechen, ein Antrag, der gewiſſermaßen
ein Salvirungsantrag genannt werden kann
und den das Gericht deshalb auch gar nicht be
rückſichtigt hat. Die Erſchießung des Rittmeiſters
v. Kroſigk war ein Mord, ein heimtückiſcher
Meuchelmord, und wenn das Gericht annahm,
daß Marten der Thäter ſei, ſo wird man ſich
dabei beſcheiden müſſen, auch wenn man die
Jndizien nicht für ausreichend hält und es nicht
verſteht, wie Marten, der doch nach Annahme
des Staatsanwalts betrunken war, einen ſo
ſichern Schuß abgeben konnte. Schwerer fällt
ins Gewicht das Bedenken, warum man ſo
wenig Gewicht auf Skopecks erſte Ausſage
legte, daß die Leute an der Bandenthür
ſchwarze Schnurrbärte gehabt hätten. Es gab
nur zwei Unteroffiziere mit ſchwarzen Schnurr-
bärten. Der eine kommt nicht in Frage, der
andere iſt Hickel, Marten hatte damals gerade
ſeinen Schnurrbart raſirt. Jn der geſtrigen
Verhandlung war von dieſen Schnurrbärten
nicht mehr die Rede, nur von den ſteifen
Schirmmützen. Wie iſt Skopeck zu dieſer
Veränderung ſeiner Ausſage gekommen? Sie
verallgemeinert die Thäterſchaft. So ver-
ſchwommen wie die Ausſage Skopecks iſt, ſo ver
ſchwimmen auch die meiſten anderen Ausſagen.
Welches Gewicht legte der Staatsanwalt auf
die Zeitangaben, die ſelbſt bei der Vorausſetzung,
daß jeder Soldat eine richtig gehende mit
der Kaſernenuhr gleichgeſtellte Uhr beſeſſen,
ganz unmöglich zu kontrolliren ſind! Wer
merkt ſich denn die Zeit ſo genau, wenn gar
keine Veranlaſſung vorliegt, ſich dieſe Zeit zu
merken? Der Mord war doch vorher nicht
angezeigt. Welch bittere Satiren ſind
ſchon über ſolche geſuchte Zeiten ge-
ſchrieben worden, jede fehlende Minute ein
Henkerbeil! Welches Gewicht wird auch auf
das Ausſehen und die Geberden gelegt!
Der Vorſitzende hat ſich mehr als einmal
bitter über die Schwerfälligkeit der oſtpreu-
ßiſchen Dragoner beklagt, man hat geradezu
ausgeſprochen, daß ſie zu gewiſſen Thaten
zu dumm ſeien. Und doch wird auf das
Urtheil dieſer Leute, ſoweit die Phyſiognomie
des Angeklagten in Betracht kommt, ſchein-
bar ein großes Gewicht gelegt. Jn der
Jnquiſition und noch in der vormärzlichen
Zeit bildete das Benehmen des Angeklagten
während der angeblichen That und während
der Unterſuchung ein gewichtiges Moment;
in der vormärzlichen Zeit wurde ein ſoge-
nanntes Geberdeprotokoll aufgenommen und
darin verzeichnet, wie der Angeklagte ſich be-
nahm. Wurde er roth, wurde er weiß, er-
ſchrak er, blieb er ruhig, lachte er, weinte er,
drohte er oder faltete er die Hände, ſchrie er
oder ſchwieg er uſw., ſo bildete ſich der
Richter, nach dieſen Beobachtungen bei der
angeblichen That und mehr noch bei der
Unterſuchung, ſeine Meinung und je nach
ſeiner ſubjektiven Anſchauung fiel das Roth-
werden und das Blaßwerden, das Schreien
oder Schweigen belaſtend in die Waagſchale.
Gewiß, aus der Phyſiognomie iſt Manches
zu erklären, aber die Erklärer müſſen ge-
wiegte Menſchenkenner ſein, keine oſtpreußi-
ſchen gemeinen Soldaten. Aus der Phyſiog-
nomie und dem Auftreten Marten's, ſeinem
finſtern verſchloſſenen Weſen hat wohl auch
der Gerichtshof einen Theil des Beweiſes für
die Schuld des Angeklagten zu leſen gewußt.
Nur ſo iſt für den Fernſtehenden das Urtheil
erklärlich, ein Urtheil, das nicht einmal der
Staatsanwalt in eingehender Begründung
zu beantragen wagte, weil ſeine Beweiſe
nur Jndizien und Vermuthungen waren.“

Die „Berl. Neueſt. Nachr.“, ein durchaus
loyales Blatt, ſchreiben u. a.: „Man wird
annehmen dürfen, daß ein Todesurtheil
nicht zur Ausführung gelangt, wenn nicht,
ſoweit menſchenmöglich, der Beweis der
vollen Schuld durchaus erbracht iſt. Daß

aber im Falle Marten noch immer die An-
ſichten erheblich auseinandergehen, bezeugt
genügend ſchon die nächſtliegende Thatſache,
daß der Staatsanwalt ein milderes Ver-
brechen für gegeben und eine mildere Strafe
für angebracht hielt als der Gerichtshof.
Auch in der öffentlichen Meinung wird vor-
ausſichtlich eine ſtärkere Strömung das Ur-
theil mißbilligen.“

Der „Berl. Lok.-Anz.“ ſchreibt: „Sicher iſt,
daß weder der ſcharf zugeſpitzte Jndizienbe-
weis, den der Ankläger vorgebracht hat und
in dem der Minutenzeiger der Uhr eine von
Außenſtehenden kaum kontrollierbare Rolle
geſpielt hat, noch die vom Vorſitzenden ver
kündeten Motive in der Oeffentlichkeit
klärend und überzeugend gewirkt haben.
Man hatte in Gumbinnen ſelbſt, und nament
lich hatten die Zuhörer beim Prozeſſe die
Anſchauung gewonnen, daß die Darlegung
des Staatsanwaltes den Freiſpruch ge-
wiſſermaßen vorbereiten ſollte. Die „poſi-
tive Unterlage“ ſei nicht zu beſchaffen ge-
weſen, klagte der Vertreter der Staatsbehörde
wiederholt; der Gerichtshof nahm ſie aber
als beigebracht an und zog daraus die
logiſche Konſequenz, daß ein geplanter
Mord vorgelegen haben müſſe, daß ein
Komplott geſchmiedet geweſen ſei. Ent-
gegen den Ausführungen des Staatsan-
walts hat das Oberkriegsgericht die Perſon
des Komplizen nicht feſtzuſtellen gewußt und
den Angeklagten Hickel, den jener beſtraft
haben wollte, freigeſprochen. Gerade in
dieſem und auch in manchem anderen kontro-
verſen Punkte erſcheint die Möglichkeit ge-
boten, daß die vom Verurtheilten beim
Reichsmilitärgericht eingelegte Reviſion Erfolg
erzielen und der Prozeß zur nochmaligen,
dritten Verhandlung gelangen könnte. Und
das wird allenthalben mit Genugthuung be-
grüßt werden, denn es ſteht außer Zweifel,
daß in der Bevölkerung trotz der wiederholten
Verhandlung keineswegs das ſichere Gefühl
vorhanden iſt, der Mörder des Rittmeiſters
ſei fraglos ermittelt, die verhängte ſchwerſte
Strafe habe den Schuldigen getroffen.“

Von den Auslaſſungen der freiſinnigen
und ſozialdemokratiſchen Blätter nehmen wir
keine Notiz. Nur in einem der uns vor-
liegenden Blätter, dem „Frankf. Gen.-Anz.“,
finden wir eine andere Anſchauung vertreten.
Dieſes Blatt ſchreibt: „Wir halten es nicht
für die Aufgabe einer beſonnenen Preſſe, ein
nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen gefälltes
richterliches Urtheil einer abfälligen Krtik zu
unterwerfen. Das hieße ſich nur in den
Dienſt jener Tendenzen ſtellen, die unſere
Autoritäten zu erſchüttern beſtrebt ſind und
einem Gefühle der Rechtsunſicherheit einen
fruchtbaren Boden bereiten wollen. Wenn
die militäriſchen Richter in Gumbinnen zu
einem Urtheile von überraſchender Schärfe ge-
kommen ſind, ſo dürfen wir überzeugt ſein,
daß ſie die volle Verantwortung hierfür zu
tragen willens ſind und an ihrem Theile
die feſte Ueberzeugung von der Schuld des
Angeklagten gewonnen haben mehr ge-
wonnen aus der Beobachtung des Per-
ſönlichen und der mündlich geführ-
ten Verhandlung, als dies aus der
bloßen Lektüre des Verhandlungsberichts
möglich iſt. Von vorneherein iſt jedenfalls
die bereits ausgeſprochene Jnſinuation zu ver-
werfen, als ob die Richter unter einem Drucke
von oben ihren Wahrſpruch formuliert, als
ob ſie ein Urtheil auf Befehl abgegeben
hätten. Das mag in dem republikaniſchen
Frankreich vorgekommen ſein, wie die Vor
gänge bei der Dreyfus-Affaire erwieſen. Jn
Preußen Deutſchland ſollte man es nicht
wagen, den Wahrſpruch von Gumbinnen zu
dem Urtheil von Rennes in Parallele zu ſtellen.“

Dieſe Auffaſſung läßt ſich nicht von der
Hand weiſen, ja wir möchten ſogar noch
weiter gehen und behaupten, eine völlige
Freiſprechung würde bedauerlich geweſen ſein
im Jntereſſe der Disziplin der Armee. Jn-
deſſen es handelt ſich hier nicht um ein paar
Jahre mehr oder weniger Zuchthaus, ſondern
um Tod und Leben, und eben aus dieſem
Grunde ſind wir der Anſicht der „Berliner
Neueſt. Nachr.“, daß zu einer ſolchen Ver-
urtheilung der volle Schuldbeweis zu
erbringen iſt. Kann das nicht geſchehen, ſo
iſt unſeres Erachtens nur auf Freiheitsſtrafe,
wenn auch auf eine noch ſo ſchwere, zu er-
kennen. Darauf wollte ja auch der Staats-
anwalt hinaus.

Die einſchlägigen Beſtimmungen des
Militär- Strafgeſetzbuchs lauten:

s 399.
Die Reviſion kann nur darauf geſtützt werden,

daß das Urtheil auf einer Geſetzesverletzung beruhe.
Geſetzesverletzung iſt vorhanden, wenn eine aus-
drückliche Vorſchrift der Geſetze oder ein Rechtsgrund-

militärdienſtlicher Grundſatz nicht oder nicht richtig
angewendet worden iſt. t

8 411.
Jnſoweit die Reviſion für begründet erachtet

wird, iſt das angefochtene Urtheil aufzuheben.
Gleichzeitig ſind die dem Urtheile zu Grunde
liegenden Feſtſtellungen aufzuheben, ſofern ſie durch
die Geſetzesverletzung betroffen werden, wegen deren
die Aufhebung des Urtheils erfolgt.

412
Erfolgt die Aufhebung des Urtheils nur wegen

Geſetzesverletzung bei Anwendung des Geſetzes auf
die dem Urtheile zu Grunde liegenden Feſtſtellungen,
ſo hat das Reichsmilitärgericht in der Sache ſelbſt
zu entſcheiden, ſofern ohne weitere thatſächliche Er-
örterungen nur auf Einſtellung des Verfahrens oder
auf Freiſprechung zu erkennen iſt. Jn anderen
Fällen iſt die Sache zur anderweiten Verhandlung
und Entſcheidung in die Berufungsinſtanz zurück-
zuverweiſen. Der Präſident des Reichsmilitärgerichts
hat behufs weiterer Veranlaſſung mit dem zuſtändigen
Gerichtsherrn ſich in Verbindung zu ſetzen.

Die Reviſionsinſtanz iſt das Reichs
militärgericht in Berlin. Während
der Gerichtshof am Oberkriegsgericht ſich aus
zwei rechtsgelehrten Oberkriegsräthen und
fünf Offizieren zuſammenſetzt, beſteht ein
Senat des Reichsmilitärgerichts in der Regel
aus drei juriſtiſch gebildeten und vier mili-
täriſchen Mitgliedern. Den Vorſitz führt der
rangälteſte Offizier, die Leitung der Ver-
handlungen ſteht dem Senats Präſidenten
zu. Dieſe Beſetzung ändert ſich aber, ſobald
die Reviſion lediglich auf die Verletzung
prozeſſugler Vorſchriften, einer Vorſchrift oder
eines Rechtsgrundſatzes der allgemeinen
bürgerlichen Geſetze geſtützt wird; dann be
ſchließt und entſcheidet der Senat nämlich in
der Beſetzung von vier juriſtiſchen und drei
militäriſchen Mitgliedern. Dieſer Verſtärkung
des rechtskundigen Elements im Richter
Kollegium ſteht die Vorſchrift des S 105 der
Milit.-Strafg.- Ordnung gegenüber, nach
welcher der Ober-Militär-Anwalt dem Prä-
ſidenten unterſtellt iſt: „in Fragen, welche die
Haltung oder Auslegung einer militäriſchen
Dienſtvorſchrift oder eines militäriſchen Grund
ſatzes betreffen, oder allgemeine militäriſche
Intereſſen berühren, iſt der Ober-Militäranwalt
gehalten, die Anſicht des Präſidenten zu
vertreten. Jn materieller Hinſicht iſt Folgendes
zu beachten; Die Reviſion kann nur darauf
geſtützt werden, daß das Urtheil auf einer
Geſetzes-Verletzung beruhe, d. h., daß eine
ausdrückliche Vorſchrift der Geſetze oder ein
Rechtsgrundſatz oder eine militäriſche Dienſt
vorſchrift oder ein militärdienſtlicher Grundſatz
nicht oder nicht richtig angewendet worden
iſt. Von den die Reviſion begründenden Ge-
ſetzverletzungen (unvorſchriftsmäßige Beſetzung
oder Unzuſtändigkeit des Gerichts, Mitwirkung
eines kraft Geſetzes ausgeſchloſſenen, eines
abgelehnten Richters, Formfehler, welche die
Oeffentlichkeit des Verfahrens, das ſchriftlich
fixirte Urtheil betreffen 2c.) könnte im Fall
Marten nur die in Frage kommen, daß „die
Vertheidigung in einem für die Entſcheidung
weſentlichen Punkte durch eine Verfügung des
Gerichtsherrn oder einen Beſchluß des Gerichts
unzuläſſig beſchränkt worden iſt.“ Es wird
danach ſchwer halten, dem Reichsmilitärgericht
eine andere richterliche Ueberzeugung beizu-
bringen, als ſie das Ober- Kriegsgericht aus
der von ihm ſtattgehabten Beweisaufnahme
geſchöpft hat.

Provinz und Amgegend.
Halle, 21. Auguſt. Jn der „Saaleztg.“

finden wir folgende Notiz: Zwiſchen dem
Fiskus und unſerer Stadt ſind Ver-
handlungen eingeleitet, die den Erwerb
größerer ſiskaliſcher Beſitzthümer ſeitens
unſerer Kommune bezwecken. Der Fiskus iſt
gewillt, folgende Liegenſchaften zu veräußern:
den Unterſchmelzer bei Wittekind, die Klaus-
berge, ſeinen Antheil am Galgenberg, die
Ziegelwieſe ſowie die Burg Giebichenſtein
ſammt dem Amtsgarten. Für die Burg
Giebichenſtein mit dem Amtsgarten werden
150,000 M. gefordert. Die Burgruine würde,
falls ein Kaufvertrag zuſtande kommt, zu einem
Reſtaurant ausgebaut werden; vielleicht zu
einer Studentenkneipe, wie die Rudelsburg.
Der hiſtoriſche Hintergrund weiſt auf ein
derartiges Projekt geradezu hin. Der Amts-
garten dürfte indeß, ſoweit wir über die
Sache vrientirt ſind, in den Wirthſchafts-
betrieb nicht einbezogen werden; er würde
als Park erhalten bleiben. Von dem Terrain
will ſich zudem der Fiskus noch eine Fläche
nahe an der Sturm'ſchen Fleiſcherei an der
Seebenerſtraße zur eventuellen anderweiten
Veräußerung vorbehalten. Für den Unter-
ſchmelzer werden 115,000 M. gefordert.
Dabei würde ausbedungen werden, daß der
Wittekind gegenüberliegende Kurpark als
Park beſtehen bleiben muß. Falls die Stadt
den Unterſchmelzer kauft, würde eine Straße
von dem alten Giebichenſteiner Friedhof hinter

ſatz oder eine militäriſche Dienſtvorſchrift oder ein I dem Straßenbahndepot entlang zum Waſſer-
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weg durchgelegt werden. Der nach dem
Straßenbahndepot zu gelegene Theil des
Unterſchmelzer könnte zu Bauplätzen verwandt
werden. Wann die Verhandlungen zu einem
Abſchluß gedeihen, entzieht ſich vorläufig der
Beurtheilung. Das ſteht indeß feſt, daß
unſere Stadt ein lebhaftes Jntereſſe daran
hat, die aufgezählten fiskaliſchen Beſitzungen
in ihre Hand zu bekommen.

Halle, 21. Auguſt. Jn einer Gaſt
wirthſchaft in Dölau kam es am Sonntag
Abend zu einer ernſten Schlägerei. Der
52 jährige Arbeiter Friedrich Jeſerich erhielt
von einem Kellner mittels eines Bierglaſes
einen derartigen Schlag auf den Kopf, daß
das Glas zerbrach. Ein zweiter Schlag mit
dem zerbrochenen Glaſe durchtrennte dem J.
die Muskulatur und mehrere Sehnen des
rechten Vorderarmes. J. mußte infolge der
Verletzungen in die Halleſche Klinik auf-
genommen werden.

Nordhauſen, 20. Aug. Heute Abend
zwiſchen 62/, und 7 Uhr hat ſich der Tumult
der ausſtändigen Tabaks arbeiter gegen
die 25. Görsbacher Arbeiterinnen der Tabaks-
fabrik von Salfeld und Stein in der Rauten-
ſtraße, der Hauptverkehrsſtraße unſerer Stadt,
in verſtärktem Maße wiederholt. Die zur
Verſtärkung der hieſigen Polizeimannſchaft
aus der Umgegend herbeigerufene Gendarmerie
hat die Tumultuanten mit blanker Waffe
von einander und zurückgetrieben und eine
Anzahl Verhaftungen Widerſpänſtiger und
Tumultuanten vollzogen. Zur Vertreibung
der Menſchenmenge wurde auch die Waſſer-
leitung in Gebrauch geyommen, Unter der
Bürgerſchaft herrſcht große Erregung gegen
die Ausſtändigen. Bei dem geſtrigen
Tumulte in der Rautenſtraße ſind verhaftet
worden: Der Kautabak-Röllchenmacher Ernſt
Liebau, der Tiſchler Karl Becker und der
Maurer Ferdinand Stange. Zur Verhütuug
weiterer Tumulte ſind auf Wunſch der
Arbeitgeber die Görsbacher Arbeiterinnen
heute nicht zur Arbeit gekommen; es iſt eine
Beurlaubung derſelben auf einige Tage ein-
getreten. Das Komitee der ausgeſperrten
Tabaksarbeiter giebt zu, daß der Ausſtand
der Vater der Vorkommniſſe (Tumulte) iſt,
erklärt, daß Ausſchreitungen jeder Art von
den organiſirten Arbeiten auf das Ent-
ſchiedenſte verurtheilt werden, und betont,
daß es nicht die ausſtändigen organiſirten
Arbeiter geweſen ſeien die das Gros der
Anſammlung gebildet haben. Geſtern
Mittag iſt hier in der Gumpert- und Bar-
füßerſtraße ein Arbeitswilliger aus der
Tabaksfabrik von Löwitz von einem Arbeiter
unter Beſchimpfungen mit Niederſtechen
mittelſt eines langen Dolchmeſſers bedroht
worden.

Buttſtädt, 20. Auguſt. Ein hieſiger
Einwohner machte die Entdeckung, daß ſi
zahlreiche Bienen in ſeinem Beſitzthume
umhertummelten, ohne daß ſie gerade läſtig
wurden. Dieſer Tage nun vernahm die
Familie in ihrer Wohnſtube ein ſummendes
Geräuſch, das ſich unheimlich anhörte. Man
entdeckte in der Zimmerdecke eine vollſtändige
Bienenwohnung. Einige hundert fleißige
Jmmen hatten ſich dort nicht nur häuslich
eingerichtet, ſondern auch eine Menge Honig
aufgeſpeichert. Nun war freilich ihres Bleibens
nicht länger. Mit Feuerhaken, Beſen und
dergleichen rückten die Belagerten den Ein-
dringlingen zuleibe, und nach kurzer Zeit
waren ſie aus dem Felde geſchlagen, jedoch
nicht, ohne ihren Verfolgern ſich bemerkbar
zu machen. Zahlreiche Todte und Verwundete
ſowie ihren Honig Vorrath mußten die
en natürlich auf der Wahlſtatt zurück-
aſſen.

Vermiſchtes.
Berlin, 21. Aug. Ueber Erkrankungen an

der Ruhr bei der 2. Garde Jnfanteriebrigade,
die das 2. und 4. Garde- Regiment z. F. und das
Garde-Füſilier- Regiment umfaßt, werden folgende
Einzelheiten bekannt: Die Krankheit trat auf dem
Uebungsplatze zu Döberitz zuerſt beim 4. Garde-
Regiment z. F. auf. Von dieſem Regiment erkrankten
am 7. d. M. drei Mann, die gleich nach Berlin in
das Garniſonlazareth 1 in der Scharnhorſtſtraße
gebracht wurden. Jn den nächſten Tagen mehrten
ſich die Fälle. Am 10. d. M. hatte die Brigade ihre
dreiwöchigen Uebungen beendet und kehrte nach
Berlin zurück. Die Erkrankungen nahmen weiter
zu und traten, wenn auch ſchwächer, auch beim
2. Garde- Regiment und beim Garde-Füſilier-Re-
giment auf. Vom 4. Garde- Regiment ſtarben am
vergangenen Sonnabend zwei Mann der Grenadier
Lippe von der zweiten Kompagnie, der Sohn einer
Wittwe aus Hannover und der Grenadier Sieg-
mund von der 5. Kompagnie, der Sohn eines Gaſt-
wirths aus Hamburg, und weiter am Montag der
Füſilier Wilke von der 12. Kompagnie, der Sohn
eines Eiſenbahnbeamten aus Magdeburg. Die Ver-
ſtorbenen dienten im zweiten Jahre. Die Geſammt
t der Erkrankungen beim 4. Garde- Regiment zu

uß beträgt bereits über vierhundert. Geſtern
waren noch 130 Mann in ärztlicher Behandlung
und zwar 68 im Revier und 62 im Garniſon-La

zareth. Dort ſtarb heute (Mittwoch) Vormittag ein
junger Spielmann von der 3. Kompagnie. Vom 2.
Garde- Regiment z. F. liegen 20, vom Garde-Füſilier-
Regiment 15 Mann im Lazareth. Beide Regimenter
haben auch einige wenige Leute in Revierbehandlung.
Der Korpsarzt des Gardekorps und Leibarzt des
Kaiſers, Generalarzt Dr. v. Leuthold beſucht mit
dem Diviſionsarzt Generalarzt Dr. Herter a
Tag die Kranken und die Kaſernen der drei Regi-
menter. Vorgeſtern war auch der Kommandirende
General des Gardekorps von Bock und Polach
dort, um die Stuben, die Brunnen und dergleichen
zu beſichtigen. Beim 4. Garde- Regiment iſt das
Trinken von Waſſer und Kaffee unterſagt; die
Mannſchaften erhalten Thee aus der Kantine. Das
Regiment giebt auch keinen Urlaub über Zapfenſtreich.
Worauf die Krankheit zurückzuführen iſt, weiß man
noch nicht.

Philadelphia, 20. Auguſt. Jn vergangener
Nacht erfolgte in den Gruben der Standard Oil
Kompany eine Exploſion, durch welche fünf Perſonen
getödtet wurden. Es brach ein ungeheueres Feuer
aus, welches ſich jetzt noch ausbreitet. Achtzehn
Tanks wurden zerſtört. Zwei deutſche Schiffe, „Gut
Heil“ und „Marie“, die gerade Petroleum luden,
wurden den Fluß hinabgeſchleppt und ſo in Sicher-
heit gebracht.

Kleines Feuilleton.
Ein ſenſationeller Bilderprozeß be

ſchäftigt zur Zeit die Münchener Gerichte.
Es wird darüber berichtet: Die Gemahlin
des Profeſſors Grützner begab ſich vor
längerer Zeit auf das Land. Jn ihrem Be-
ſitz befanden ſich werthvolle Gemälde ihres
Gatten und anderer hervorragender Künſtler

man ſpricht auch von einem Lenbach-Bild
die ſie in ihrer Wohnung nicht recht ſicher

fühlte, weshalb ſie dieſe Bilder zu einer ihrer
Freundinnen, einer an der Karlſtraße wohnenden
Hauptmannsgattin, ſchaffen ließ. Als nun
Frau Profeſſor Grützner Mitte voriger Woche
wieder zurückkehrte, fanden ſich zwar die Ge-
mälde wieder vor, es ſtellte ſich aber heraus, daß
dieſelben, Falſifikate, das heißt mit dem
Signate der betreffenden Künſtler verſehene
Kopien waren. Es wurde nun Anzeige er-
ſtattet. Die Recherchen der Polizei ergaben,
daß ein Schreiner, der den Zugang zum
Hauſe der Hauptmannsgattin ſich zu verſchaffen
gewußt hatte, die Bilder nach und nach aus
den Rahmen genommen hatte, durch einen
Kunſtmaler Kopien hatte anfertigen laſſen
und letztere an Stelle der echten Bilder wieder
in die Rahmen eingefügt hatte. Am ver-
gangenen Freitag gelang es nun, den Dieb
zu eruieren und zu verhaften. Dieſer gab
dann des Weiteren noch an, daß der Maler
die Bilder zu verkaufen verſucht beziehungs-
weiſe in der That theilweiſe ſchon verkauft
habe. So ſei eines der Bilder (das einen bei-
läufigen Werth von 8000 M. hatte) um circa
2000 M. bei einem Münchener Künſtler
verkauft worden. Die Polizei verhaftete
ſodann auch dieſen, ſowie deſſen Geſchäfts
führer. Letzterer wurde indeſſen wieder frei-
gelaſſen, da er mit der Sache nichts zu thun
hatte. Jnzwiſchen wurde auch der Kunſthändler
wieder auf freien Fuß geſetzt. Der Kunſt-
maler, der die Kopieen fertigte, konnte bis
jetzt nicht eruirt, beziehungsweiſe verhaftet
werden.

Ein heroiſches Angebot. Die von
Profeſſor Koch auf dem jüngſten Tuberkuloſe-
Kongreß in London verfochtene Theeſe von
der Nichtübertragbarkeit der Tuberkuloſe vom
Thier auf den Menſchen wird noch immer
lebhaft erörtert. Um die Frage zur Ent-
ſcheidung zu bringen, hat Dr. Garnault,
Anatomieprofeſſor in Bordeaux, den Pro-
feſſoren Koch und Waldeyer in Berlin den
Vorſchlag gemacht, an ihm ſelbſt Tuberkuloſe-
Jmpfungen vorzunehmen. Der Vorſchlag
erſcheint um ſo heldenmütbiger, als Dr.
Garnault durch Experimentalergebniſſe zu
einem Gegner der Koch'ſchen Theſe wurde.

Ueber die Höhe der Prozeßkoſten
im Steruberg- Prozeß berichtet die „Voſſ.
Ztg.“, daß die Koſtenrechnung, ſoweit ſie den
Verurtheilten, Bankier Auguſt Sternberg, be
trifft, 87 Seiten umfaßt und den Betrag von
15 530,09 M. erreicht. Jn ihr ſind auch alle
die Beträge eingeſchloſſen, die für den ge-
waltigen Zeugenapparat ausbezahlt worden
ſind. Die Höhe der einzelnen Zeugengebühren
war zum Theil ſehr hoch. Wie noch erinnerlich,
war z. B. die Zeugin Fiſcher aus Amerika
geladen, ſie war erſchienen nur unter der
Vorausſetzung und der Bedingung, daß ihr
freie Reiſe, ſowohl her, wie zurück, gewährt
wurde. Die Koſten für die Reiſe dieſer Zeugin
allein belaufen ſich auf 1000 M., ganz
abgeſehen von der Entſchädigung für den
Zeit und Erwerbsverluſt. Zu obiger Summe
von 15 530,09 M. treten noch die Strafhaft-
koſten hinzu, dieſe betragen auch für den
achtzehnfachen Millionär geſetzmäßig nur 80
Pf. für den Tag.

Opfer der Alpen. Auf einer Hochtour
erfroren iſt, wie man dem „B. T.“ meldet,
am Hochkönig in den Salzburger Alpen
ganz nahe beim Schutzhauſe am Grate des

Gipfels, ein unbekannter Touriſt, welcher ohne
geeignete Ausrüſtung in Stadtkleidung mit
Stadtſchuhen und ohne Führer die lange
Bergtour unternommen hatte. Ein zweiter
Touriſt, der auch nicht viel beſſer ausgerüſtet
war, fand ihn erſchöpft beim Gletſcher
liegen und ging in Sturm und Nacht mit
ihm weiter, konnte aber ebenfalls das Schutz
haus nicht mehr erreichen. Beim Tagesgrauen
bemerkte er, daß ſein Gefährte erfroren war;
er ging zur Hütte und holte mit den Führern
den Verunglückten dorthin. Der Todte hatte
keine Papiere bei ſich und nur wenig Geld.

Von einem eigenartigen Ueberfall
berichtet der „Tag“ aus der Villenkolonie
Heſſenwinkel bei Berlin: Als die 16jährige
Tochter des Zoologen Dr. Haacke an dem
Dömeritzſee entlang nach ihrer in Heſſen-
winkel belegenen elterlichen Wohnung gehen
wollte, wurde ſie plötzlich von einem Trupp
Zigeuner umringt. Eines der Zigeuner-
weiber trat auf das junge Mädchen zu,
reklamierte es als ihre Tochter, die ihr in
früheſter Jugend geſtohlen worden ſei und
verlangte die Herausgabe alles deſſen, was
das Mädchen beſaß. Als Fräulein H. er-
klärte, daß ſie Nichts bei ſich habe, mußte ſie
ſich einer Viſitation unterziehen. Die Zigeu-
nerin raubte ihr einen Taſchenſpiegel, ein
Taſchenmeſſer und 20 Pfg. Darauf ver-
ſuchten 3 andere Zigeuner das Mädchen zu
binden und mit ſich zu ſchleppen. Fräulein
H., die, eine geborene Auſtralierin, von Sta-
tur außerordentlich kräftig iſt, wehrte ſich
mit aller Macht und verſetzte dem einen der
Zigeuner einen Stoß gegen das Knie, daß
dieſer rückwärts zu Boden taumelte. Jn
demſelben Augenblick wurde ein Gendarm
ſichtbar; ſein Erſcheinen hatte zur Folge,
daß die Zigeuner ſofort Reißaus nahmen.

Die China Beute. Von dem Em-
pfang der heimkehrenden elſäſſiſchen China-
krieger zeichnet ein Mitarbeiter der „Straßb.
Poſt“ vom Lande ein artiges Stimmungs-
bild. Er ſchreibt: Nach und nach treffen
unſere „Chineſen“, glücklicherweiſe faſt voll-
zählig, aus dem himmliſchen Reiche in der
elſäſſiſchen Heimath ein. Zu Ehren der
zurückkehrenden Leute hat man in einzelnen
Dörfern bei allen Honoratioren einen
Umtrunk veranſtaltet. Ueberall heißt es
Abenteuer erzählen und die Kriegsbeute
vorweiſen. Schrecklich können unſere Soldaten
gewiß nicht geplündert haben, denn außer
kleinen Gegenſtänden, Porzellanfäßchen, Seiden-
taſchen, Schuhen, ſieht man gar keine Werth
ſachen, während man in gar manchem Bauern
hauſe noch wundervolle chineſiſche Seiden-
mäntel, ſilberbeſchlagenes Rauchzeug, Sat-
teldecken, geſchnitzte Kaſten von höchſtem
Werthe, aus der franzöſiſchen Expedition
unter Palikao im Jahre 1860 her-
rührend, bewundern kann. Geradezu köſtlich
iſt es, wie die „alten“ Chineſen, das heißt
die franzöſiſchen Kriegsveteranen, beim Anblick
der geringfügigen Andenken an China unter
ſarkaſtiſchen Bemerkungen die Naſe
rümpfen.

Auch eine Vergnügungsreiſe. Am
Samstag entſtand, wie das „Heidelb. Tagbl.“
ſchreibt, beim Bahnhof in St. Gallen ein
wahrer Volksauflauf. Eine Touriſtin ver-
langte von dem dort ſtationirten Polizei-
mann Schutz gegen ihren Ehemann. Dieſer
hatte ſich in den Kopf geſetzt, von nun allein
zu reiſen und ſeine beſſere Hälfte in St.
Gallen ſitzen zu laſſen. Er verbot ihr, ihm
auf der Straße zu folgen, und als die Frau
nicht von ihm laſſen konnte und wollte,
verſetzte er ihr ſogar Schläge ins
Geſicht. Der Poliziſt machte der fatalen
Szene dadurch ein Ende, daß er das entzweite
Pärchen mit auf die Polizeiwache nahm.
Hier wurden den beiden Vergnügungsreiſenden
in wohlgeſetzter Rede die Pflichten der Ehe-
gatten warm an's Herz gelegt, und zwar mit
ſolchem Erfolg, daß die entzweiten Leutchen
friedlich miteinander abzogen und einander
die Heimreiſe nach dem Elſaß antraten.

Der Freikarten Doktor. Eine er-
götzliche Geſchichte erzählen franzöſiſche
Blätter. Vor einigen Tagen wurde eine der
bedeutendſten Schauſpielerinnen von einem
plötzlichen Unwohlſein befallen. Man beeilte
ſich, die Künſtlerin in ihren Ankleideraum
zu bringen und dann gings auf die Suche
nach einem der Theater-Aerzte. Mit Hilfe
des Kontrolleurs fand man auch- richtig
einen im Zuſchauerraum. Er erſcheint und
befiehlt energiſch kurzer Hand, ihn mit der
Patientin allein zu laſſen. Kaum iſt das
Zimmer geräumt, ſo ſcheint dem Jünger
Aesculaps die Energie zu vergehen, verlegen
dreht er ſeinen Schnurrbart und nach
langem Zögern bringt er ſtotternd hervor:
„Was ſoll ich machen? Jch bin gar kein
Arzt, ich bin ein ſimpler Kurzwaarenhändler,
dem Dr. X. für dieſen Abend ſein Theater

billet überließ. Vielleicht können Sie mir
ſagen, wie ich Jhnen helfen kann Ange
ſichts der tragikomiſchen Handlung und der
de und wehmüthigen Haltung des Pſeudo-
Arztes begann die Künſtlerin zu lachen und
meinte: „Nun, eine Taſſe Eis werden Sie
mir wohl bringen können?“ Der Kurz-
waarenhändler verbeugte ſich, ſtürzte zur

und rief den Kollegen der
„Unbedeutendes Unwohlſein

wenig Eis
und ver-

Thür hinaus
Künſtlerin zu:

natürlich die Hitze! Ein
genügt zur Beſſerung!“ Sprachs
ſchwand.

Die Heldenthaten eines deutſchen
Uhrmachers in Amerika. Jn NewYork
lebte ein deutſcher und dollarhungriger Uhr-
macher Namens Heinicke, der natürlich ein
„deutſcher Kavallerie-Offizier“ geweſen war.
Das ſind natürlich ihrer Ausſage nach
tauſende von Einwanderern geweſen, und die
durchgegangenen Kaſſirer, die in dem kleinen
Wiener Cafés in langweiligen Stunden die
deutſchen Zeitungen an der Wand ergreifen
und ſich zu erheiternder Unterhaltung gegen-
ſeitig ihre Steckbriefe vorleſen, ſtanden ſogar
bei der Garde. Wie Heinicke haben ſie ſich
plötzlich zu demokratiſchen Prinzipien bekehren
laſſen und deshalb ihren alten, ſtets mindeſtens
gräflichen Namen abgelegt, und ferner iſt
allen dieſen gräflichen Reiteroffizieren ein
gewiſſer Blutdurſt geweinſam; denn ſie alle
haben aus Deutſchland „flüchten müſſen“,
weil ſie unter Vergießung von Eimern von
Blut ihren Oberſten im Duell „erſtochen“
haben. Der geborene Heinicke nun, der nach
dem dritten Glaſe als beiläufig einſchaltete,
daß er ein Graf Lariſch ſei, fand eine neue
Variante auf dieſes alte Lied, die deshalb
ſelbſt bei amerikaniſchen Reportern Glauben
fand, die ſonſt den Sang von hinten her-
ſagen können. Er hatte unnöthig zu
ſagen, um einer Gräfin willen ſeinen
Rittmeiſter „vor der Front erſchoſſen“. Dieſe
That ſollte im Frühjahr 1901 verjähren und
dann würde die amerikaniſchen Zeitungen
dachten wohl zur Belohnung „der Kaiſer
den Grafen Lariſch in feierlicher Audienz
empfangen, ihm die Abzeichen ſeiner Würde
(h) zurückgeben“ und ihn in die Reihen ſeines
auffauchzenden Regiments zurückführen. Die
Güter des Grafen hatte natürlich der böſe
Bismarck konfisziert und auch deren Be-
wohner bereiteten im Frühjahr 1901 ſich
jubelnd auf den Empfang des einſtigen Ge-
bieters vor, dem ſie dann wieder zufallen
ſollten. Einmal in ihren Beſitz gelangt, be
abſichtigte, wie es von amerikaniſchen Zeitungen
in ahnungsloſer Unſchuld verkündet ward.
der „Graf“ und Uhrmacher, Jedem ein Ge-
ſchenk zu machen, der bei ihm je eine Uhr
kaufte oder repariren ließ. Die Klingel des
Uhrmachers tönt nun bald den ganzen Tag,
und jeder Kunde erhielt einen gedruckten
Zettel, der ihn am 1. Auguſt d. J. zum
Diner in Waldorf -Aſtoria einlud, bei dem
namhafte Geldgeſchenke verlooſt werden ſollten.
Jm Frühjahr verſchwand der lachende „Graf“,
um ſeine Güter zu übernehmen, und blieb
ſeither verſchwunden. Der „NewYork-Herald,“
der ſeiner Zeit durch Abdruck jenes Lotterie-
und Einladungszettels dem Uhrmacher zum
Glück verholfen, ſtöberte ihn nun in Van-
couver auf und fiel prompt auf eine neue
Erfindung des genialen Schwindlers hinein,
der angab, von Berlin via Vancouver als
Spezialgeſandter des Deutſchen Kaiſers nach
Californien geſchickt zu ſein. Er trage
ein verſiegeltes Allerhöchſtes Handſchreiben,
das erſt in San Francisco zu öffnen ſei.
Damit iſt den Diner äſten das Ausbleiben
des „Grafen“ vorläufig erklärt.

Telegramme und letzte
Nachrichten.

Berlin, 22. Auguſt. Ein ſeit einiger
Zeit beſchäftigungsloſer Kaufmann Köhler
vergiftete ſeine zwei, vier bezw. ſieben Jahre
alten, Kinder und dann ſich ſelbſt.

Konſtantinopel, 21. Aug. Da der
Sultan ſein dem franzöſiſchen Geſandten
Conſtans gegebenes Wort bezüglich der Kai-
frage und ſonſtigen Verſprechungen zurück-
zog, benachrichtigte Conſtans den erſten Sek-
retär des Sultans, Frankreich breche alle Be
ziehungen mit der Türkei ab. Der franzöſi-
ſche Geſandte benachrichtigte bereits ſeine
Regierung. (Hat nicht viel auf ſich.
Die Red.)

Wetterbericht des Kreisblattes.
23. Auguſt: Veränderlich, mäßig warm, lebhafte

kühle Winde.
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Freitag, den 23. Auguſt.

Todes- Anzeige.
Mittwoch früh 10 Uhr vVerun-

glückte infolge seines Berufes in
Lüneburg., unser einziger lieber Sohn
und Bruder, der Dragoner

Franz Dietrich,
was wir hiermit Freunden und Be-
Kannten tiefbetrübt anzeigen.
Die trauernde Familie Dietrich.
2148) Vorwerk Werder.

VIIIIIDurch eine entſetzliche Feuers-
brunſt iſt in der Nacht vom 4. zum
5. Auguſt er. die größere Hälfte des
Dorfes Schelldorf vernichtet worden.
11 Ackerwirthſchaften und 4 kleinere
Gehöfteſind von dem Brandebetroffen,
die Wirthſchaftsgebhäude mit allen
Erntevorräthen ſind ſämmtlich, die
Wohnhäuſer mit dem Hausgeräth
zum großen Theil niedergebrannt;
die Kirche liegt in Aſche. Einige
Familien haben buchſtäblich nur das
nackte Leben gerettet; ſehr viel werth-
volles Vieh (17 Pferde, 51 Kühe,
36 Schweine und ſämmtliches Feder-
vieh) iſt in den Flammen umge-
kommen. Die zu erhoffenden Ver
ſicherungsſummen werden zwar einen
Theil des erlittenen Verluſtes decken,
doch iſt augenblickliche Hülfe dringend
nöthig.

Wie die Gemeinde Schelldorf nie-
mals gefehlt hat, wo es galt, Noth
zu lindern, ſo rufen wir jetzt für ſie
die thätige Bruderliebe an.
Wer helfeu will, der helfe ſchuell!

Gaben an Nahrungsmitteln,
Kleidungsſtücken und Futterartikeln
bitten wir an den mitunterzeichneten
Ortsſchulzen, Gaben an Geld an den
Pfarrer Flaiſchlen in Grieben,
Kreis Stendal, oder an das „Alt-
märkiſche Jntelligenz- und Leſeblatt“
in Stendal zu ſenden.

Schelldorf, den 7. Auguſt 1901:
Der Landrath. gez. v. Bismarck.
Der Amtsvorſteher. gez. Kühle.

Der Ortsſchulze. gez. Fritze.
Der Pfarrer. gez. Flaiſchlen.

Vorſtehenden Aufruf bringen wir
mit Rückſicht auf den Umfang des
Schadens und den augenblicklichen
Nothſtand mit der dringenden und
herzlichen Bitte um thatkräftige Hülfe
zur Kenntniß weiterer Kreiſe.

Magdeburg, d. 10. Auguſt 1901.
von Boetticher,Oberpräſident der Provinz Sachſen.

Arnſtedt, Reg.- Präſident.

Vorſtehenden Aufruf bringe ich
hiermit zur öffentlichen Kenntniß
mit dem Bemerken, daß ich zur An
nahme und Weiterbeförderung von
Gaben gern bereit bin.

Merſeburg, d. 20. Auguſt 1901.
Der Königliche Landrath.

Graf d'Haußonville.

Freiwillige
zum 1. 10. 01. noch
angenommen. (2149
5. Batt. Feldart. Regt. 75,

werden

Halle.

Arbeitsbücher,
Steuer Reklamationen,

Mieth Verträge
vorräthig in der

Kreisblatt Druckerei.

Rebhühner
empfiehlt von Freitag Mittag ab

Marie Grunow,
2126) Sand 14.
S e c

von

G fFahrrädern
nur erſtklaſſige Fabrikate von
Mark 125 an bei (1996
Otto Bretschneider.

Feſcenerx-

30neuePostkarten
von Mersehburg,

darunter (2156
das diesjährige Kinderfeſt.

M. C. Schulitze.
Mittelſt Trieurs gereinigt und

mit der Centrifuge ſortirt hat als
Saatgut abzugeben

Petkuser Roggen.
Erſte Nachzucht 10 Mk. und zweite
Nachzucht 9 M. pro 50 kg.

Domäne Schladebach
bei Kötzſchau. (2670

Alterthümliche Möbel.
1 ausgelegter Kleiderſchrank,
2 Kommoden,

Truhen (beſchlagen),
Spieltiſche,
geſchnitzte Standuhr,
Goldſpiegel außerdem
neues Salonſopha,
mahagoni Waſchtiſch m. Aufſatz,
gr. angeſtrichener Kleiderſchrank,
einfache polirte Kommode,
gebrauchte gut erhaltene maha-
goni Chaiſelongue

ſtehen zum Verkauf bei (2146
C. F. Malpröächt,

Tiſchlermeiſter, Grüneſtraße 5.

u n Maseh
Se

2 S 0 h.2 Größere Gutspoſten Stroh, fertig
ED gepreßt oder zum Preſſen (Preſſe

J wird geſtellt) gegen Kaſſe zu
kaufen geſucht. Offerten mit

c antum und Preis erbittet
S Wilhelm Thormeyer,
J 2153) Cöthen i. Anhalt.

bS S SMelden Sie
ſich ſofort, wenn Sie geneigt, Cigarren
an Wirthe c. zu verk. geg. M. 120
pr. Mt. Vergtg. u. hohe Prov.
A. Rieck Co.. Hamburg.

W e heine goldene Vroſche.
Gegen Belohnung abzugeben in der
Expedition des Kreisblattes.

e

e

S

Merſeburger Kreisblatt nebſt „Jlluſtr.

ſind zu haben

Sonntagsblatt“

h e w.

Mit obigem

freundliche Bewirthung,

wollen.

Neu- Eröffnung
am Sonnabend, 24. d. M.

Tage habe
Herrn Friseur Grahneis J Dom 1 E. ein

Ddom- Café
und Restaurant,

verbunden wit

Gesellschafts- und Vereinszimmer
eröffnet.

Durch Darbietung wohlschmeckender
Speisen und Getränke, aufmerksamste und

hoffe mir Ihre volle und
dauernde Zufriedenheit erwerben zu
bitte durch gelegentlichen und häufigeren Besuch
mein junges Unternehmen gütigst unterstützen zu

Hochachtungsvoll

Kugust Schönbverg.

ich im Hause des

können und

(2154

h

e e

Pferdeverſicher ngsverein
Kötzſchau und Umgegend.

Durch Verſehen der Merſeburger Kreisblatt- Expedition iſt die Ein-
ladung zur außerordentlichen Generalverſammlung am 11. Auguſt er.
ſtatutenmäßig zu ſpät erfolgt; die nochmalige ausserordentliche
Generalversammlung findet

Montag, den L. Sept., Nachm. 5 Uhr,
im Blum'ſchen Gaſthof zu Kötzſchau ſtatt.

Tages Ordnung
1. Beſchlußfaſſung über Abänderung des S 26 des Statuts.
2. Geſchäftliches. (2155

Der Vorstand
H. Schneider. O. Rissfeldt.

c—7

a

W

ausgestattet

Die Merseburger
Kreishlatt-Druckerei,

mit modernstem Typen- Material
empfiehlt sich zur

2 J 2 Anfertigung e
Von

Drueksachen jeder Krt,
Broschüren, Prospecten, Circularen,

Rechnungsformularen.
Einladungs- u. Visitenkarten, Programms,

Tischkarten, Festliedern.
Verlobungs-, Vermählungs-, Trauerbriefen

u. S. W.

Sorgfältige, sohnellste Ausführung bei coivilen Preisen,

Gravenſteiner Aep fel S aus Fahnen,
Neumarkt 33. Reineeke, Hannover.

e 2 oTivoli Theater.
Freitag

Benefiz für Kapellmeiſter
Burkhardt:

Preciosa,
Sonntag Nachmittag

Aschenbröchel,
Abends

Letzte Sonntags- Vorſtellung.
Des Mädchens Traum.

Liedertafel.
Freitag, den 23. d. Mts.

Familien Abend
in der „Reichskrone“. Anf. 7 Uhr.

Kieler Speck-Bücklinge,
friſchen geräuch. Aal,

friſche ital. Weintrauben,
friſche ital. Tafel-Pfirſiche
empfiehlt C. L. Zimmermann.

T Rebhühner
empfiehlt von Freitag Nachmittag
ab täglich friſch geſchoſſen (2150

Es Wolff, Roßmarkt.

CAKES- FABRIK
H.

Weltausstellung Paris 1900
Goldene Medallle.

Geſinde-
Dienſtbücher

vorräthig i. d. Kreisblatt-Druckerei.

Stets gleichmässiges Getränk,

in den Niederlagen Stollwerck' ehe
Chocoladen und Cacaos Vorrätig

1 Dienſtmädchen,
1 Hausburſche

auf ſofort oder ſpäter geſucht. Zu
erfragen in der Exped. d. Bl.

a 000 ſchene 000Biiiiee
F.

G h

alle a. S.,
Leipzigerstr. 100.

w

S W ---e—-

Leinen waaren, Wächer, SChürzen, Bucicescims.
Zruno Freytag,

h

er in ſoliden Onuglitäten,
(2131

alle S.Leipzigerstr. 100.

Für die Redaktion verantwortlich Ru dolf Heine. Druck nd Vertug von u o Heine in Merſeburg.
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